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Frauenstimmrecht in der Bürgergemeinde Basel

Die Stimmberechtigten der Bürgergemeinde Basel haben am 6-/7.
Dezember mit 9401 gegen 5417 Stimmen der Einführung des Frauen-
Stimmrechts in der Bürgergemeinde zugestimmt. Der Bürgergemeinde
unterstehen vorwiegend soziale Aufgaben wie die Verwaltung des Bür-
gerspitals, des Fürsorgeamtes, des Alters- und Waisenhauses, des Bür-
gergutes, das aus Liegenschaften und Waldungen besteht. Basel hat jetzt
30 000 stimmfähige Männer und 38 000 stimmfähige Frauen, welche 1961

an den Bürgerratswahlen teilnehmen können. Wer wird die erste Bürger-
rätin Basels werden?

Kant.-zürcher. Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht
In Zürich konstituierte sich ein überparteilicher Koordinationsaus-

schuss für die Unterstützung der eidgenössischen Vorlage zur Einfüh-
rung des Frauenstimm- und -Wahlrechts. Das Präsidium übernahm Stadt-
Präsident Dr. Emil Landolt. Vizepräsidentinnen sind: Frau Dr. iur.
FI. Autenrieth und Frau E. Grendelmeier.

Schweizerisches Aktionskomitee für das Frauenstimm-
und -Wahlrecht gegründet

In Bern fand die Gründungsversammlung des Schweizerischen Ak-
tionskomitees für das Frauenstimm- und -Wahlrecht statt. Auf die eid-
genössische Abstimmung vom 1. Februar 1959 hin wird sich dieser über-
parteiliche Zusammenschluss für Annahme der Frauenstimmrechtsvor-
läge einsetzen. Präsident des Aktionskomitees ist Prof. Dr. h. c. Car/ /•

(Vinzel/Vd.). Der Arbeitsausschuss wird von Nationalrat PA
(Zürich) geleitet.

t/ePer 700 Par/amewterr'er a//er po/AacPew K/cÄtMwgC/Z sirah

.Komitee ez'wgeg/tet/erC «m/ weitere Persö»/icZ?&eitew z/es ib«/tere//e«
wm/ wirisoÄß/t/icÄew Ze&eTzs /?«&e« spowtew z'Ärew Peiirite er&Zäri.

Stark vertreten sind, neben kirchlichen Kreisen, auch die grossen Frauen-
Organisationen. Unter diesen befinden sich der Bund Schweizerischer
Frauenvereine, die Dachorganisation der evangelischen und katholischen
Frauen, alle politischen Frauengruppen, viele weibliche Berufsverbände
und die kantonalen Frauenzentralen. Zu den zahlreichen Männer- und
gemischten Organisationen, die dem Komitee als Kollektivmitglieder an-
gehören, zählen: der Schweizerische Gewerksdhaftsbund, die Vereini-
gung schweizerischer Angestelltenverbände, der Migros-Genossensc'hafts-
Bund, Zürich, und der Verband Schweizerischer Konsumvereine.
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